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RS OGH 1968/1/24 6Ob351/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1968

Norm

JN §49 Abs2 Z5

MG §17 C4

Rechtssatz

Die dem Vermieter dafür, daß er überhaupt einen Mietvertrag abschließt, vom Mieter entrichtete einmalige Zahlung

stellt kein Mietentgelt, also keinen Teil des Zinses dar. Der Rückforderungsanspruch des Mieters ist daher von der

Eigenzuständigkeit des Bezirksgerichtes nicht ausgenommen.
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